
Aufstellung der Kosten für eine Befundprüfung an

Elektrizitätszählern im Netzgebiet der RNG

Die Kosten in der Position 2 basieren auf der Gebührenverordnung

Schlüsselzahl 

gem. Preisliste

Gegenstand Preise gem. 

Abschnitt

der Preisliste

An- und Abfahrt, Zählerwechsel, Transport im Netzgebiet der 

RNG mit RNG als zuständigem Messstellenbetreiber

4001 Befundprüfung (exkl. Prüfgebühren) 119,40 €

Schlüsselzahl 

gem. MessEGebV

Gegenstand Größe bzw. Teilgerät
Festgebühr

netto

Gebühr bei

Befundprüfung,

   

netto

Befundprüfung von Elektrizitätszählern

6.0.2.1 Befundprüfung von Einphasenwechselstromzählern, pro Stück 

(Festgebühr)

bis 1 kV Nennspannung
169,20 €/St 169,20 €/St

6.0.4.1 Befundprüfung von Mehrphasenwechselstromzählern, pro Stück 

(Festgebühr)

bis 1 kV Nennspannung
180,60 €/St 180,60 €/St

Mehrtarifeinrichtung und Maximum-Tarifeinrichtung:

6.0.5.2 bei Funktionskontrolle 6,20 €/St 12,40 €/St

6.0.5.3 Energieüberverbrauchsmesswerk 18,80 €/St 37,60 €/St

6.0.6.1 Zusätzliche messtechnische Prüfpunkte oder Prüfungen, z. B. 

zweite Energie-

richtung, Impulseingang oder Impulsausgang, je Prüfung

je Prüfung

17,20 €/St 34,40 €/St

6.0.6.2 Zusätzliche Funktionskontrollen sonstiger Ausstattungsmerkmale, 

z. B. Rücklaufsperre, Steuerausgang, Steuereingang, 

Resultatregister, Datenschnittstelle (optisch, elektrisch), 

Datenabspeicherung, Rückstellung (Kumulierung), elektronische 

Anzeige, je Ausstattungsmerkmal

je Ausstattungsmerkmal

6,70 €/St 13,40 €/St

6.0.6.3
Befundprüfungen weiterer Zusatzeinrichtungen, zum Beispiel 

SMGW
176,00 €/Std nach Aufwand

6.0.7.1 Messwandlerzähler 63,90 €/St 127,80 €/St

6.5.1.1 Stromwandler 176,00 €/Std nach Aufwand

6.5.1.2 Spannungswandler 176,00 €/Std nach Aufwand

Stundensätze

19.1.1.2 Stundensatz pro Mitarbeiterin oder pro Mitarbeiter für innerhalb 

der Räumlichkeiten der zuständigen Stelle erbrachte individuell

zurechenbare öffentliche Leistungen

176,00 €/Std 176,00 €/Std

Stand: 01.01.2026
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zum Mess- und Eichwesen (Mess- und Eichgebührenverordnung – MessEGebV)

vom 8. Dezember 2025; Anlage (zu §3)
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